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				Über dieses Buch 

		
		 

		 

		 
		
					»Sibel Schick verbindet in Mein Körper – wessen Entscheidung? persönliche Erfahrung mit politischer Analyse und zeigt eindringlich, warum reproduktive Gerechtigkeit die Grundlage echter Freiheit und Gleichberechtigung ist.« Emilia Roig

					Dass Schwangerschaftsabbrüche Leben retten können, hat Sibel Schick am eigenen Leib erfahren. Und auch, gegen welche Widerstände sie ankämpfen musste, bevor der rettende Eingriff durchgeführt wurde. Körperliche Selbstbestimmung ist aber keine Privatsache: Ob und unter welchen Bedingungen wir Kinder bekommen wollen, ist hochpolitisch. Reproduktive Freiheit wird heute unter Strafe gestellt, Staaten bestimmen über den Zugang zu medizinischer Versorgung – auch in Deutschland.

					 

					Berührend und kämpferisch zeigt Sibel Schick, dass echte Gerechtigkeit in einer gemeinsamen Befreiung liegt.

				

			 

			 

			Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
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					Sibel Schick, 1985 in Antalya geboren, ist freie Autorin, Journalistin und Kolumnistin. Sie ging 2009 nach Deutschland, seit 2016 schreibt sie Texte über Feminismus, Rassismus und die Türkeipolitik. Ihre Kolumnensammlung »Hallo, hört mich jemand?« erschien 2020 bei Edition Assemblage, ihre Kolumnen im »Missy Magazine«, bei »nd«, in der »taz« und bei »Campact«. Bei S. FISCHER erschien zuletzt ihr Buch »Weißen Feminismus canceln« (2023). 
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					In diesem Buch finden sich Beschreibungen von körperlicher und psychischer Gewalt. Es werden Suizid, Schwangerschaftsabbrüche und Fehlgeburten thematisiert.
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			Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

			 

			Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne des § 44b UrhG bleibt explizit vorbehalten.
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			Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

			 

			Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

			 
 
			 
 
			Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

			 

			Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

			Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
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					Für die schwangere Zeynep Yaman, die wegen mehrfacher Schläge türkischer Polizisten gegen ihren Bauch eine Frühgeburt erlitt – weil sie kurdische Musik gehört hat.

					 

					Für die Schwangeren, die an Selbstversuchen sterben.

					 

					Für Kinder, die Staatenlosigkeit erben.

					 

					Für die Kinder in Gaza, die wir jeden Tag aufs Neue im Stich lassen.

				

					Strafgesetzbuch (StGB)

					§ 218 Schwangerschaftsabbruch

					(1) Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Handlungen, deren Wirkung vor Abschluß der Einnistung des befruchteten Eies in der Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch im Sinne dieses Gesetzes.

					(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter

					1. gegen den Willen der Schwangeren handelt oder

					2. leichtfertig die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung der Schwangeren verursacht.

					(3) Begeht die Schwangere die Tat, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.

					(4) Der Versuch ist strafbar. Die Schwangere wird nicht wegen Versuchs bestraft.

					§ 218a  Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs

					(1) Der Tatbestand des § 218 ist nicht verwirklicht, wenn

					1. die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt durch eine Bescheinigung nach § 219 Abs. 2 Satz 2 nachgewiesen hat, daß sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen,

					2. der Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt vorgenommen wird und

					3. seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind.

					(2) Der mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommene Schwangerschaftsabbruch ist nicht rechtswidrig, wenn der Abbruch der Schwangerschaft unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr nicht auf eine andere für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann.

					(3) Die Voraussetzungen des Absatzes 2 gelten bei einem Schwangerschaftsabbruch, der mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommen wird, auch als erfüllt, wenn nach ärztlicher Erkenntnis an der Schwangeren eine rechtswidrige Tat nach den §§ 176 bis 178 des Strafgesetzbuches begangen worden ist, dringende Gründe für die Annahme sprechen, daß die Schwangerschaft auf der Tat beruht, und seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind.

					(4) Die Schwangere ist nicht nach § 218 strafbar, wenn der Schwangerschaftsabbruch nach Beratung (§ 219) von einem Arzt vorgenommen worden ist und seit der Empfängnis nicht mehr als zweiundzwanzig Wochen verstrichen sind. Das Gericht kann von Strafe nach § 218 absehen, wenn die Schwangere sich zur Zeit des Eingriffs in besonderer Bedrängnis befunden hat.

					§ 219 Beratung der Schwangeren in einer Not- und Konfliktlage

					(1) Die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen; sie soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen. Dabei muß der Frau bewußt sein, daß das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und daß deshalb nach der Rechtsordnung ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen in Betracht kommen kann, wenn der Frau durch das Austragen des Kindes eine Belastung erwächst, die so schwer und außergewöhnlich ist, daß sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt. Die Beratung soll durch Rat und Hilfe dazu beitragen, die in Zusammenhang mit der Schwangerschaft bestehende Konfliktlage zu bewältigen und einer Notlage abzuhelfen. Das Nähere regelt das Schwangerschaftskonfliktgesetz.

					(2) Die Beratung hat nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz durch eine anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle zu erfolgen. Die Beratungsstelle hat der Schwangeren nach Abschluß der Beratung hierüber eine mit dem Datum des letzten Beratungsgesprächs und dem Namen der Schwangeren versehene Bescheinigung nach Maßgabe des Schwangerschaftskonfliktgesetzes auszustellen. Der Arzt, der den Abbruch der Schwangerschaft vornimmt, ist als Berater ausgeschlossen.

				

					Warum dieses Buch?

				Warum schreibe ich dieses Buch? Weil ich mir sicher bin, dass Paragraph 218 des Strafgesetzbuches, in dem Schwangerschaftsabbrüche für rechtswidrig erklärt werden, früher oder später gestrichen werden wird, und ich mich frage, was danach kommt.
Ob Menschen sexuell und körperlich selbstbestimmt leben können, hängt nicht von ihnen allein ab, sondern davon, wie die Gesellschaft die Selbstbestimmung gewährt oder einschränkt. Feministische Slogans wie »mein Körper, meine Entscheidung« oder »mein Bauch gehört mir« verflachen und individualisieren die Frage der reproduktiven Gerechtigkeit, denn beim Recht auf Selbstbestimmung geht es nicht nur um Schwangerschaft. Eine Schwangerschaft dauert in der Regel höchstens neun Monate, sich als sorgeberechtigte Person um ein Kind zu kümmern ist hingegen eine lebenslange Aufgabe. Reproduktive Gerechtigkeit bedeutet daher nicht nur, eine Schwangerschaft selbstbestimmt abbrechen zu dürfen, sondern auch, sich frei für ein Kind entscheiden und es ohne Gewalt und Diskriminierung aufziehen zu können. Jenseits der Frage, was im eigenen Bauch wächst, müssen dementsprechend die gesellschaftlichen Strukturen hergestellt werden, damit nicht nur die Entscheidung für oder gegen eine Schwangerschaft selbstbestimmt getroffen werden kann, sondern auch die Entscheidung für oder gegen ein Kind.
Der Paragraph 219a wurde bereits aus dem deutschen Strafgesetzbuch gestrichen, Informationen über Schwangerschaftsabbrüche öffentlich bereitzustellen, wird nicht länger kriminalisiert. Auch der Paragraph 218 wird irgendwann folgen und im Staub der Geschichte zurückbleiben. Aber löst dessen Abschaffung alle unserer Probleme mit der Selbstbestimmung? Gemeinsam müssen wir darüber sprechen, welche Zukunft wir uns wünschen. In welcher Gesellschaft, in welcher Welt wollen wir leben – mit oder ohne eigene Kinder? Dieses Buch erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, will aber dennoch einen Beitrag zu diesen Fragen leisten.

					1. Schwangerschaftsabbrüche retten Leben: Ein Erfahrungsbericht

				
					»Die Dinge sind mir passiert, damit

					ich davon berichte.« – Annie Ernaux[1]

				
Ich wurde im Jahr 2021 ungewollt schwanger und wäre fast daran gestorben. Ich brach die Schwangerschaft ab. Ich habe abgetrieben. Der Tag des Abbruchs liegt zwar nicht sehr weit zurück, aber er fühlt sich so fern an, dass ich immer wieder in meinem Kalender nachsehen muss, um sicherzustellen, dass es tatsächlich erst 2021 war. Ich war 36 Jahre alt und hatte keine Kinder.
 
Die Frage, ob ich eines Tages Mutter werden möchte, stellte sich mir nie – bis ich anfing, mich mit Feminismus zu beschäftigen. Bis dahin schien es als gegeben, es war vorprogrammiert: Natürlich würde ich Mutter werden, was würde ich denn bitte sonst tun? Alle Menschen sollten Kinder bekommen, denn es war das Schönste der Welt, und nur so funktionierte das Leben. Das war das Wissen, was mir seit meiner frühen Kindheit eingetrichtert worden war – wenn auch vielleicht nicht so ausformuliert. Diese Gedanken waren tief in mir verwurzelt. Das Muttersein würde mir eines Tages passieren, weil es der natürliche Ablauf der Dinge war. Die Frage war also nicht ob, sondern wann.
Je älter ich wurde, desto mehr Druck fühlte ich, vor allem nachdem ich die Dreißig überschritten hatte. Auch meine Umwelt erinnerte mich immer wieder daran, dass es irgendwann zu spät sei. Besonders meine Geburtstage waren gute Anlässe für diese Warnung: Die Uhr tickt, du bist jetzt noch ein Jahr älter, beeil dich! Worauf wartest du noch?
Ich spürte zwar den Druck, aber tief im Inneren wollte ich keine Kinder. Mein Leben war alles andere als stabil. Ich war mit dreiundzwanzig Jahren in ein fremdes Land gezogen und musste noch immer um einen Platz in der neuen Gesellschaft kämpfen. Ich hatte nicht die finanziellen Möglichkeiten, ein Kind zu versorgen. Ich hatte keinen Studienabschluss, keinen erlernten Beruf. Zudem führte ich keine romantische Beziehung, in der ein Kind seinen Platz gehabt hätte. Außerdem: Ich wollte mich nicht verpflichten, mich um jemanden zu kümmern, bis ich sterbe.
Ich weiß, dass die Entscheidung zur Kinderfreiheit als kindisch, egoistisch und verantwortungslos abgewertet wird. Diese Wertung legt gleichzeitig nahe, dass Menschen, die Kinder haben, all das nicht seien – einfach weil sie Kinder haben. Ich frage mich, wie jemand ernsthaft glauben kann, ein Kind zu zeugen würde aus ihm einen besseren Menschen machen. Samen trifft auf Ei, zusammen erzeugen sie einen Embryo – was hat das mit dir, deinem Verhalten, deiner Persönlichkeit zu tun? Eben. Nichts. Es ist nur dein Körper, der eine bestimmte Funktion erfüllt. Wenn man das zum Anlass nimmt, sich über andere zu erheben, liegt die Vermutung nahe, dass man nicht viel anderes vorzuweisen hat.
Ein Kind zu zeugen hat ausschließlich egoistische Gründe, gerade auch, weil es so romantisiert ist: man will glücklich werden, eine eigene Familie gründen, weil man selber in einer kaputten Familie aufgewachsen ist und Sehnsucht nach einer heilen Familie hat, weil man bedingungslos geliebt werden will, nicht allein sein möchte und so weiter und so fort… Und dann schafft man einen Menschen. Selbst wenn jemand nationalistisch denken und ein Kind zeugen würde, um den Generationenvertrag zu ehren, um dem »Vaterland« gegenüber seine Pflicht zu erfüllen und die Soldat*innen, Polizist*innen und unterbezahlten Arbeitskräfte der Zukunft zu produzieren, wäre dieser Akt nicht ohne egoistische Motivation. Die Person würde sich dadurch als patriotisch und verantwortungsbewusst hervortun und seine Stellung innerhalb des sozialen Umfelds stärken.
Ich beobachtete, dass Mütter ihren Körper nicht nur während der Schwangerschaft, sondern auch lange danach mit ihrem Kind teilen mussten, und die Vorstellung war für mich unerträglich. Ich wollte meine Ruhe. Abends bingte ich eine Serie oder schaute einen Film. Ich buchte Spontanreisen und ging abends aus. Selbst meine Katzen waren mir manchmal zu viel. Ich dachte oft: Jetzt auch noch ein Kind, in diesem Leben? Nein. Aber dann war da die Angst, für immer selbst ein Kind zu bleiben, nie erwachsen zu werden. Das war das Problem: Ich glaubte, ohne Kind würde mir etwas Grundlegendes im Leben fehlen, und ich würde nie ganz, nie vollständig sein. Ich hatte das Gefühl, mich so schnell wie möglich entscheiden und so früh wie möglich tätig werden zu müssen.
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